
RATHAUSKORRESPONDENZ
Herausgeberundverantw .Redakteur :

KarlHonay
Wien,amMontag,den31 .Dezember1928.

412

. . .
DasneueWienerTheater-Gesetz.

Am2 .Jänner 1929wird das vomWienerLandtagbeschlossene
GesetzbetreffenddieVeranstaltungvonVergnügungen ,dasWienerThea¬
tergesetz ,im Landesgesetzblatt für Wienkundgemachtwerdenundmit

diesemTagein Krafttreten .
Die wichtigste AenderunggegenüberdembisherigenRechtszu¬

stand istdie ,dass die überwiegendeMehrzahlaller Vergnügungsbetriebe

nunmehranmeldepflichtigist undkeinerbesonderenBewilligung(Li-¬
zenz )bedarf .So werdeninsbesonderevon nun an nuranmeldepflichtig
sein :GesprocheneVorträgeundVorlesungen,Gesangsvorträge,Konzerte,
Schrammelquartette,Volkssängerveranstaltungen,Dilettantenvorstellunger
ohne Erwerbscharakter ,die nicht in Voll - oderSaaltheatern oder inZir¬
kussen statffinden ,ferner Tanzvorführungen ,Bälle ,Redouten ,Kostümfes - ¬

te ,Wohltätigkeitsfeste,Fest - undFaschingszüge,Weihnachts-undSonnwend¬
feiern die VeranstaltungvonPublikumstänzeninGastgewerbebetrieben ,
sportliche Veranstaltungen wie Flug - Schwimm- ,Ruder - ,Lauf - undsonsti¬
geAthletikveranstaltungen ,Ringkämpfe,Tennisturniere ,dieVeranstal¬
tungvonAusstellungen ,fernerdie pratermässigenVolksvergnügungen

wie Schaubuden ,Ringelspiele und soweiter .
DieAnmeldungen,diediegenaueBeschreibung,OrtundZeit(Be-¬

ginn und Dauer )der Veranstaltung zu enthalten haben ,sind unter Ver - ¬
wendungeines amtlich aufgelegten Formulares ,das in derMagistratsab¬
teilung 52,I . ,NeuesAmtshaus ,Ebendorferstrasse1 ,zu erhalten ist ,bei
dieser Magistratsabteilungzu erstatten .DieAnmeldunghatderart
rechtzeitigzuerfolgen ,dassderMagistratnochdienotwendigenfeu¬
er - undsicherheitspolizeilichen Feststellungen und Vorkehrungentref - ¬
fenkann .ZurAnmeldungverpflichtetist derVeranstalter,dasistjene
Person ,die sich öffentlich als VeranstalterankündigtoderdenBehör¬
dengegenüberalssolcheauftritt ,imZweifelderjenige,fürdessen
Rechnungeinkassiertwird .UnterdieBestimmungendesGesetzesfallen
nicht Veranstaltungen ,die in einer WohnungohneErwerbsabsichtstatt -¬

finden .
DerLokalinhaberdarfeineVeranstaltungnurzulassen,wenn

sich der Veranstalter mit einer BescheinigungderMagistratsabteilung
52überdie erstattete Anmeldungausweistundwenndie Eignungdes
Lokales vomMagistrat festgestellt ist ,was bei der Mehrheit derLo¬

kaleeinfürallemalgeschiehtoderbereitsgeschehenist .
EinerKonzessionbedürfennurTheater,Varietes,Zirkusseund

alle jene Veranstaltungen zu Vergnügungszwedken ,die im Gesetznicht
ausdrücklichals bloss anmeldepflichtigbezeichnetsind ,beispiels¬
weisealle DilettantenvorstellungenmitErwerbsabsichtsowiesolche
ohneErwerbscharakter ,die in Theaternoder Zirkussenstattfinden,fer -¬

ner Feuerwerke und Boxkämpfe .Diese Konzessionen erteilt der Magis¬

trat ,demauchdiebehrödlicheUeberwachungallerVergnügungsveran¬
staltungenobliegt .

fürpratermässigeVergnügungen,weilsie ,dadieseVeranstaltungenvon
nunan nurmehranmeldepflichtigsind ,überflüssiggewordensind .Wohl
abersindalle dieseVeranstaltungenbis längsten16 .Jänner1929bei
der Magistratsabteilung52anzumelden .Handeltes sich abernichtum
solcheDauerveranstaltungen,sondernumEinzelveranstaltungenundist
fürsie bereitseineBewilligungderPolizeivordem2 .Jänner1929er-¬
teilt worden ,so bedarf es keiner weiterenAnmeldungbeimMagistrat ,
wenndieseEinzelveranstaltunglängstensam16 .Jänner1929stattfindet

In einer gleichzeitig mit demGesetz in Kraft tretenden Verord- ¬
nungderWienerLandesregierungwirddie SperrstundefürThsatervor¬
stellungen,Varietes,Zirkusse,Vorträge,fürsportlicheVeranstaltungen
und für Ausstellungenmit 12 Uhrnachts ,für Tanzunterhaltungenmit
2 Uhrnachtsundfür pratergässigeVolksvergnügungenmit 1 Uhrnachts
festgesetzt ;finden aber derartige Vergnügungsveranstaltungenineinem
Gast - undSchankgewerbestatt so müssensie in Gasthäusernumhalb12

Uhrnachts ,in Cafehäusernumhalb ein Uhrnachts und in denNacht- ¬
lokalenderInnerenStadt ,dieArtistenbeschäftigen,umhalbvierUhr
früh enden .Es könnenaber ,so wiebisher vonder Polizei,jetzt vomMa¬
gistrat in einzelnen Fällen oder aus besonderenAuslässen ,wie zumBei¬
spiel zur Messezeit ,zumFaschingsendeoderzu SylvestesErstreckungen
derSperrstundebewilligtwerden.

VorbeugungsmassnahmengegendieGrippe.NacheinerMitteilungdesstäd-¬
tischen Gesundheitsamtes sind ,obwohl die Pflicht zur summarischen

AnzeigederallwöchentlichneuzugewachsenenGrippefällefür dieprak¬
tischen Aerzte bereits besteht ,gegenwärtig noch keine amtlichen An¬

meldungenvon Grippeerkrankungenzu verzeichnen .Es ist jedochwahr¬
scheinlich ,dassnachdemstarkenAuftretender Grippein Berlinbei
den derzeitigen Witterungsverhältnissen in Wienwohl auchGrippefälle
zur Beobachtungkommenwerden .DasstädtischeGesundheitsamthatnach
Tunlichkeitalles für die SpitalsunterbringungschwererGrippefälle
vorgesorgt .Für die Krankentransporteundfür dieMedikamentebeschaf-¬
fung ist ebenfalls in ausreichendem Masse Vorsorge getroffen .ZurVer - ¬
meidungderAnsteckungmitdemGrippeerregerempfiehltessich ,ins-¬
besondereaufKörperßflegeundMundpflegezuachten ,die Händenament¬
lich nach Berührung fremder Menschen gründlich zu reinigen ,denBe¬

suchvonLokalen ,die vonMenschenüberfüllt sind ,nachMöglichkeitzu
meidenundbeimHusten ,RäuspernundNiessenstets einTaschentuch
vor Mundund Nase zu halten ,so wie das schon lange bestehendeVerbot
ded freien Ausspuckensin Strassenbahnwagenund dergleichen strenge
einzuhalten .Ein gewisser vorbeugender Wert kann auchdesinfizierenden
Tabletten wie Anacot ,Formamint und so weiter nicht abgesprochenwerden

GoldeneHochzeiter .In denletztenTagenüberreidhtein Vertretungdes
BürgermeistersamtsführenderStadtratLinderdenEhepaarenRubinund
LiebaBeck,AndreasundRenateHeidlerundMaxundThereseStössler

anlässlich ihrer goldenen Hochzeit die Ehrengabe der Stadt Wien .

InsoferneauchnachdenneuenVorschrifteneineKonzession
erforderlich ist ,gelten die bisher verliehenen und derzeit nochaus¬
geübtenKonzessionenundLizenzenals konzessionenimSinnedesThea¬
tergesetzesweiterundzwarbis längstens31. August1929. Wennaber
vonnunan die betreffendeVeranstaltungan keineKonzessionmehr
gebunden,alsonuranmeldepflichtigist,so erlischtdiebisherigeLi
zenzmitderbis längsten16 .Jänner1929zuerstattendenAnmeldung,
spätestensabermitdiesemTage.Esbleibenalsodie derzeitausgeübtenTheaterkonzessionenwei¬
er in Kraft .HingegenerlöschenzumBeispieldie bisherigenLizenzen
fürPublikumstanz,Schrammelmusiken,fürsportlicheVeranstaltungenund

DieneuenFeuermelder.BekanntlichwerdeninWienneueFeuermelderauf-¬
gestellt . Nunmehrist die vor etwasieben WochenbegonneneUmschaltung
desFeuurmeldenetzesderInnerenStadtundderangrenzendenBezirks-¬
teile beendet .In diesenStadtteilenstehendaherschonnurdieneuen
rundenFeuermelder,dieandenHäusernangebrachtsind ,in Betrieb .Die
alten ,eingemauertenFeuermelderin diesen Stadtteilen sind,soweitsie
nichtentferntwordensind ,durchkreuzweisesUeberstreichenmitFarbe
als nichtbetriebsfähigkenntlichgemacht .DieAlarmierungderFeuer-¬
wehr in diesem Feuermeldenetz hat daher nur mit den neuen Felermel¬

dernzuerfolgen .
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